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Erklärung zur Nutzungsordnung 
 

Ich erkläre, dass ich die Mikroskope der Ad-Light Core Facility entsprechend der 

Nutzungsordnung verwenden werde. Mir ist bekannt, dass ein Nichtbefolgen der 

Nutzungsregeln zum Entzug der Benutzungserlaubnis führen kann. 

Ich erkläre außerdem die nachfolgenden Acknowledgement-Regeln einzuhalten:  

1. Werden Bilder oder Datensätze in Publikationen verwendet, die an Geräten der Ad-
Light Core Facility erzeugt wurden, muss die Ad-Light Core Facility namentlich in der 
Danksagung der Veröffentlichung erwähnt werden: „Fluorescence microscopy was 
performed at the Advanced Light Microscopy Core Facility (Ad-Light), Medical Faculty 
of the Heinrich-Heine-University, Düsseldorf.” Dies muss den Verantwortlichen der 
Core Facility mitgeteilt werden.  

2. Entsprechend den Verwendungsrichtlinien der DFG für Forschungsgroßgeräte (DFG-
Vordruck 2.18, 01/20) muss in Veröffentlichungen die Fördernummer durch DFG-
Förderung erworbener Geräte (z.B. Großgeräteantrag) angegeben werden.  

3. Wenn Ad-Light Mitarbeiter*innen Nutzer*innen bei der Bildakquise und/oder der 
Bildanalyse projektspezifisch unterstützt haben, sind diese in der Autorenschaft zu 
berücksichtigen. 

4. Werden Daten publiziert, die mit Hilfe des LEICA DM6FS Intravitalmikroskops generiert 
wurden, muss in der Danksagung der Publikation die Susanne Bunnenberg Stiftung in 
folgender Weise erwähnt werden: „We acknowledge the support of the Susanne-
Bunnenberg-Stiftung at the Düsseldorf Heart Center.“. 

 

 

………………………………………………………………………  

Datum, Unterschrift Nutzer*in 

 

  


